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11- ::r818 der Beilagen zu d!!n Stenogmphischen Protokollen 
1 r. m 

des Nationalrates XVII, Oelctzsobun"penode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten APFELßECK, MOTTER,Mag. PRAXMARER, DR. OFNER, IIINTERMAYER 

an die Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie 

betreffend Auszahlung der Familienbeihilfe bei befristeter ßerufs­

tätigkeit der Kinder in der Zeit zwischen Reifeprüfung und Eintritt 

in den Präsenzdienst. 

Gemäß § 5, Abs. 1 des Familienlastenausgleichsgesetzes besteht für 

Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und selbst Einkünfte 

in einem über S 2.500.- monatlich iibe~steigenden Betrag be~iehen, 

kein Anspruch auf F~milienbeihilfe. Ausgen6mmen davon sind Bezüge 

aus einer Beschäftigung, die ausschließlich während der Schulferien 

ausgeübt wird. 

Benachteiligt sind jene jungen Hänner, elie nach eier Hatura zum ßundes­

heer gehe!", bzw. Zivildienst leisten. 111 diesen dazwischenliegenden 

Zeiten wird die Berllfstiitigkeit der [1ngellf~nd('n Stlld('ntcn voll g('­

rechnet, sodaß keine Familienbeihilfe ausbezahlt wird und damit die 

Fleißigen bestraft werden. Während des Präsenz- biw. Zivildienstes 

und während des Studiums wird die Familienbeihilfe freilich wipd(~r 

bezahlt. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an die 

Frau ßundesminis terin für Um'o,le l t, Jugend und Fami l ie nachs tehende 

A n fra g e : 

Sind Sie bereit, den § 5 des Falllilienlasten!lllsgleichsgf'setzC's dahingehend 

zu ändern, dal3 aue h Be züge aus eine r Be schä f t igullg eine s Jugend lichen 

wällrend der Zeit zwischen Hatura und Beginn des Präsenz- bzw. Zivil­

dienstes nicht zur Ermittlung der Einkiinfte eines r(i,ldes her':llIg('z()gr~n 

werden ? 
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